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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1994

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1991 §1 Z1;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

Die nicht näher begründete Befürchtung des Asylwerbers (eines irakischen Staatsangehörigen), "irgendwann aus

einem nichtigen Grund inhaftiert" zu werden, geht (für sich alleine) über eine bloß subjektiv empfundene Furcht vor

Verfolgung nicht hinaus.
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